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3. § 4 der Verordnung vom 22. Dezember 1950 über die Registrierung von 
Druckereien und Vervielfaltigungsbetrieben (GBl. S. 1219) erhält folgende 
Fassung:

„§4
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig

a) ein gewerbliches Unternehmen der im § 1 bezeichnten Art betreibt, ohne 
es dem zuständigen Volkspolizei-Kreisamt zur Registrierung anzumelden

b) das im § 2 vorgesehene Bestandsverzeichnis nicht oder nicht sachgemäß 
führt oder ergänzt oder die Übersendung des Bestandsverzeichnisses oder 
seiner Ergänzung an das Volkspolizei-Kreisamt unterläßt

c) Angehörigen der Deutschen Volkspolizei das Betreten der im § 3 bezeich
nten Räume oder die Überprüfung der in diesen Räumen ausgeführten 
Druckerei- oder Vervielfältigungsarbeiten vereitelt oder erschwert

kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 300 M belegt werden.
(2) Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, können 

neben anderen Ordnungsstrafmaßnahmen oder selbständig eingezogen werden.
(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt den Leitern 

der Dienststellen der Deutschen Volkspolizei.
(4) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens und den Aus

spruch von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 
zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I S. 101).“
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4. § 4 der Verordnung vom 29. März 1951 über die Anmeldepflicht von Ver
anstaltungen (GBl. S. 231) erhält folgende Fassung:

„§4
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig

a) als Veranstalter es unterläßt, anmeldepflichtige Veranstaltungen bei den 
örtlich zuständigen Dienststellen der Deutschen Volkspolizei anzumelden

b) als Objektleiter bzw. Inhaber von Räumlichkeiten es unterläßt, sich davon 
zu überzeugen, daß die Anmeldung bei der Deutschen Volkspolizei recht
zeitig erfolgt ist

kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 300 M belegt werden.
(2) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt den Leitern 

der Dienststellen der Deutschen Volkspolizei.
(3) Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten gemäß Abs. 1 sind die dazu 

ermächtigten Angehörigen der Deutschen Volkspolizei befugt, eine Ver
warnung mit Ordnungsgeld in Höhe von 1, 3, 5 oder 10 M auszusprechen.

(4) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens und den Aus-


